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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Weblynx Development OG 
Neubaugasse 45/64 Graz | FN 548041v 
E: office@weblynx.at 
Stand: September 2025 
 

1. Geltung, Vertragsabschluss 

1.1 Die Weblynx Development OG erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen 
der Weblynx Development OG und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genom-
men wird. Die AGB sind ausschließlich für Rechtsbeziehung mit Unternehmern anwendbar, sohin B2B. 

1.2 Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Abweichungen von die-
sen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der 
Weblynx Development OG schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht 
im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. AGB des Kunden widerspricht die 
Weblynx Development OG ausdrücklich. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die 
Weblynx Development OG bedarf es nicht. 

1.4 Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde 
den geänderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht; auf die Bedeutung des Schweigens 
wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen. 

1.5  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt 
dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am 
nächsten kommt, zu ersetzen. 

 
 
2. Auftragsabwicklung und Honorar 

2.1 Angebote der Weblynx Development OG sind 14 Tage ab Ausstellungsdatum gültig. Die Preisangaben 
in einem Angebot, in einer sonstigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarung sowie auf dieser Web-
site verstehen sich als Nettopreise, sofern nicht anders angeführt. Das bedeutet, es handelt sich um 
Preisangaben exklusive der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. 

2.2 Kostenvoranschläge der Weblynx Development OG sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die 
tatsächlichen Kosten, die schriftlich veranschlagten Kosten, um mehr als 15 % übersteigen, wird die 
Weblynx Development OG den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. 

2.3 Ein Auftrag gilt als erteilt, wenn von der Weblynx Development OG ein schriftliches oder mündliches 
Angebot dem Auftraggeber unterbreitet und dieses im vollen Umfang schriftlich, also per E-Mail oder 
durch das Unterzeichnen einer Auftragsbestätigung bestätigt wurde. 

2.4 Der Honoraranspruch der Weblynx Development OG entsteht, sofern nichts anderes vereinbart ist, für 
jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Weblynx Development OG ist berechtigt, zur 
Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen, was allerdings vor Auftragserteilung kommuniziert 
wird. Ab einem Auftragsvolumen von € 5.000, oder solchen, die sich über einen längeren Zeitraum  
(= mehr als drei Kalendermonate) erstrecken, ist die Weblynx Development OG berechtigt, Zwischen-
abrechnungen zu erstellen. Das wird ebenfalls bei Auftragserteilung festgelegt. 

2.5 Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung der Weblynx Development OG - unbe-
schadet der laufenden sonstigen Betreuung durch diese - einseitig ändert oder abbricht, hat er der 
Weblynx Development OG die bis dahin erbrachten Leistungen entsprechend dem Auftragswert zu ver-
güten und bereits angefallene Kosten zu erstatten. Weiters ist die Weblynx Development OG bezüglich 
allfälliger Ansprüche Dritter, insbesondere von Auftragnehmern der Weblynx Development OG, schad- 
und klaglos zu stellen. 
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3. Leistungsumfang 

3.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus einer allfälligen Auftragsbestätigung durch 
die Weblynx Development OG, sowie dem allfälligen Briefingprotokoll („Angebotsunterlagen“). Nach-
trägliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Weblynx 
Development OG. Innerhalb des vom Kunden vorgegebenen Rahmens besteht bei der Erfüllung des 
Auftrages Gestaltungsfreiheit der Weblynx Development OG.  

3.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind die digitalen Leistungen der Weblynx Development OG 
zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistungen wie folgt kompatibel:  
Unterstützt werden die neuesten stabilen Versionen der gängigen Browser Google Chrome,  
Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge unter den Betriebssystemen iOS, Android, Windows und 
MacOS wie in folgender Tabelle dargestellt: 
 

 Google Chrome1 Mozilla Firefox2 Apple Safari3 Microsoft Edge2 

Version > 130 > 130 > 17 > 130 
 

Betriebssysteme: 1Windows, Android, iOS, macOS | 2Windows, Android, macOS | 3macOS, iOS 

Die Unterstützung und Optimierung weiterer Browser hat explizit in der Leistungsbeschreibung zu er-
folgen. Mängel, die sich in anderen Browsern oder Betriebssystemen ergeben, sind von der Gewährleis-
tung (gem. Abs. 11.1) ausgeschlossen. 

3.3    Sind für die Umsetzung kostenpflichtige Erweiterungen (Plugins) Dritter notwendig, sind die Lizenzkos-
ten für das erste Jahr ab Rechnungslegung im Leistungsumfang inkludiert. Verlängerungen von Lizenzen 
sind in separaten Wartungsverträgen mit der Weblynx Development OG zu vereinbaren bzw. vom Auf-
traggeber selbst mit Dritten zu vereinbaren. 

 
4. Mitwirkungspflichten des Kunden 

4.1 Alle Leistungen der Weblynx Development OG sind vom Kunden zu überprüfen und von ihm binnen 
zehn Werktagen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Nach Verstreichen dieser Frist ohne Rückmel-
dung des Kunden gelten sie als vom Kunden genehmigt. Für die finale Abnahme digitaler Projekte gelten 
die Vereinbarungen gem. Abs. 11.1 dieser AGB. 

4.2 Der Kunde wird der Weblynx Development OG zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Un-
terlagen zugänglich machen, die für die fristgerechte Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird 
sie von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch 
wenn diese erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Auf-
wand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich 
geänderten Angaben von der Weblynx Development OG verzögert werden. 

4.3 Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Un-
terlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter zu prüfen (Rechteclearing) und garantiert, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und 
für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. Die Weblynx Development OG haftet im Falle 
bloß leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung ihrer Warnpflicht – jedenfalls im Innenverhältnis zum 
Kunden - nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte Dritter durch zur Verfügung gestellte Unterla-
gen. Wird die Weblynx Development OG wegen einer solchen Rechtsverletzung von einem Dritten in 
Anspruch genommen, so hält der Kunde die Weblynx Development OG schad- und klaglos; er hat ihr 
sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen, insbesondere 
die Kosten einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der Kunde verpflichtet sich, die Weblynx Deve-
lopment OG bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde stellt der 
Weblynx Development OG hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung. 

  



AGB der Weblynx Development OG Seite 3 von 6 

5. Webhosting und Domain 

5.1 Im Bereich Webhosting und Domain tritt die Weblynx Development OG als Vermittler zwischen dem 
Auftraggeber und dem Hosting-Anbieter (Provider) auf. Die Registrierung der Domain kann vom Auf-
traggeber selbst oder nach Bevollmächtigung der Weblynx Development OG im Wege des Providers 
veranlasst werden. 

5.2 Die Weblynx Development OG hat keinen Einfluss darauf, dass die Wunschdomain von der zuständigen 
Registrierungsstelle dem Auftraggeber tatsächlich zugeteilt wird. Bei erfolgreicher Registrierung der 
Domain wird der Auftraggeber mit allen Rechten und Pflichten als Domaininhaber eingetragen. Der 
Domaininhaber ist für die bereitgestellten Informationen auf dem vom Provider zur Verfügung gestell-
ten Hostingprodukt vollumfänglich verantwortlich. 

 Bezgl. Webhosting und der Domain gelten die AGB des Drittanbieters (Provider, Registrierungsstelle). 

5.3 Eine Kündigung des Webhostings und der Domain hat nach Inkrafttreten dieser die Löschung aller Da-
ten zur Folge. Für etwaige Sicherung der Daten ist der Auftraggeber selbst verantwortlich, ausgenom-
men die Weblynx Development OG wird dazu beauftragt. 

 
6. Termine 

6.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich 
vereinbart. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von der Weblynx Develo-
pment OG schriftlich zu bestätigen.  

6.2 Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Weblynx Development OG aus Gründen, die sie nicht zu ver-
treten hat, wie z. B. Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln 
nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hin-
dernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei 
Monate andauern, sind beide Vertragsparteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

6.3 Befindet sich die Weblynx Development OG in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, 
nachdem er der Weblynx Development OG schriftlich eine angemessene Nachfrist von zumindest 14 Ta-
gen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. 

 
7. Vorzeitige Auflösung und Kündigung 

7.1 Die Weblynx Development OG ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung 
aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 a)  die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich wird oder trotz 
Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzögert wird. 

 b) der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14 Tagen, gegen 
wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie z. B. Zahlung eines fällig gestellten Betrages oder 
Mitwirkungspflichten, verstößt. 

 c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren der 
Weblynx Development OG weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Weblynx  
Development OG eine taugliche Sicherheit leistet. 

7.2 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne Nachfristsetzung aufzulösen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Weblynx Development OG fortgesetzt, trotz schriftli-
cher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des Ver-
tragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt. 

7.3 Die Kündigung eines längerfristigen Leistungsvertrages – also Verträge mit Vorauszahlungen – durch 
den Auftraggeber (zum Beispiel Wartung über mehrere Monate) tritt ab dem Folgemonat des jeweiligen 
Monats in Kraft, bis zu dem die Vorauszahlung getätigt wurde. Eine Rückvergütung ist nicht möglich, da 
die Leistungen bereits erbracht wurden. 
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8. Zahlung und Eigentumsvorbehalt 

8.1 Das Honorar ist bis spätestens 14 Tage ab Rechnungsdatum und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern 
nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die 
Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. Die von der Weblynx Deve-
lopment OG gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller Ne-
benverbindlichkeiten in deren Eigentum. 

8.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden werden Verzugszinsen in der Höhe von 10 % des Honorars in Rechnung 
gestellt. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs, der Weblynx Develop-
ment OG die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung notwendig sind, zu ersetzen. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen 
bleibt davon unberührt.  

8.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist die Weblynx Development OG nicht verpflichtet, weitere 
Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehaltungsrecht). Die 
Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberührt.  

8.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der Weblynx Development 
OG aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der Weblynx Development OG schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt.  

8.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden Rechnungen dem Auftraggeber per E-Mail (im PDF-
Format) zugesandt. 

 
9. Eigentumsrecht und Urheberrecht 

9.1 Alle Leistungen der Weblynx Development OG, einschließlich jener aus Präsentationen (z. B. Anregun-
gen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, Konzepte), auch einzelne Teile daraus, bleiben in deren 
Eigentum und können von der Weblynx Development OG jederzeit – insbesondere bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. Die Weblynx Development OG erteilt dem Auftraggeber 
nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und zeitlich 
unbegrenztes Recht die Leistungen bzw. Webapplikationen zu verwenden und sämtliche auf der Grund-
lage der Auftragsbestätigung erstellten Arbeitsergebnisse zum eigenen, internen Gebrauch zu nutzen. 
Nutzt der Kunde bereits vor diesem Zeitpunkt die Leistungen der Weblynx Development OG, so beruht 
diese Nutzung auf einem jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis.  

Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung von Applikationen werden keine Rechte 
über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheber-
rechte der Weblynx Development OG zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen 
Fall volle Genugtuung zu leisten ist.  

9.2 Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Weblynx Development OG, wie insbesondere de-
ren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung der Weblynx Development OG und – soweit die Leistungen urheberrechtlich ge-
schützt sind – des Urhebers zulässig.  

Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Applikation die Offenlegung der 
Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung bei der Weblynx De-
velopment OG zu beauftragen. Kommt die Weblynx Development OG dieser Forderung nicht nach und 
erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herstel-
lung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge. 

9.3 Für die Nutzung von Leistungen der Weblynx Development OG, die über den ursprünglich vereinbarten 
Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich 
geschützt ist – die Zustimmung der Weblynx Development OG erforderlich. Dafür steht der Weblynx 
Development OG und dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu. 

9.4 Wird dem Auftraggeber eine Applikation zur Verfügung gestellt, deren Lizenzinhaber ein Dritter ist  
(z. B. Plugins für Websites), so richtet sich die Einräumung des Nutzungsrechts nach den Lizenzbestim-
mungen des Lizenzinhabers (Hersteller). 
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10. Kennzeichnung 

10.1 Die Weblynx Development OG ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen 
auf die Weblynx Development OG und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden 
dafür ein Entgeltanspruch zusteht. 

10.2 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, behält sich die Weblynx Development OG weiters 
vor, im Impressum digitaler Projekte des Auftraggeber unentgeltlich eine Kennzeichnung (Verlinkung) 
auf den Urheber zu platzieren. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diesen Hinweis zu entfernen,  
sofern keine andere Vereinbarung vorliegt.  

10.3 Die Weblynx Development OG ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des 
Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Website mit Namen und 
Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung hinzuweisen (Refe-
renzhinweis). 

 
11. Gewährleistung  

11.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von 14 Tagen nach Leistung durch die 
Weblynx Development OG, verdeckte Mängel innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen derselben, schrift-
lich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem 
Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf 
Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. 

 Der Auftraggeber verpflichtet sich insbesondere, Web- oder Designprojekte zu prüfen und die Funktio-
nen zu testen. Die Leistung bzw. das Projekt gilt als abgenommen und genehmigt, wenn der Auftragge-
ber innerhalb von 14 Tage ab dem Tag der Übermittlung des Ansichtlinks keinen Mangel anzeigt.  
Änderungen nach der Abnahme sind kostenpflichtig.   

11.2 Die Weblynx Development OG gewährleistet, dass Webapplikationen die in der dazugehörigen Doku-
mentation bzw. Auftragsbestätigung beschriebenen Funktionen erfüllt, sofern die Applikation auf dem 
in Abs. 3.2 beschriebenen Browsern und Betriebssystemen genutzt wird. 

 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Kunden das Recht auf Fehlerbeseitigung 
bei Softwareleistungen, Verbesserung oder Austausch bei allgemeinen Leistungen durch die Weblynx 
Development OG zu.  

Voraussetzung für die Fehlerbeseitigung bei Softwareleistungen ist, dass 

• der Auftraggeber den Fehler ausreichend in einer Fehlermeldung beschreibt und diese für die 
Weblynx Development OG bestimmbar ist; 

• der Auftraggeber der Weblynx Development OG alle für die Fehlerbeseitigung erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung stellt; 

• der Auftraggeber oder ein ihm zurechenbarer Dritter keine Eingriffe in die Applikation vorgenom-
men hat. 

11.3 Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. 
Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auf-
traggeber der Weblynx Development OG alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen 
Maßnahmen ermöglicht. 

11.4 Die Weblynx Development OG ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese 
unmöglich oder für sie mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall ste-
hen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbesserung ob-
liegt es dem Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen) Sache auf seine Kosten 
durchzuführen. 

11.5 Es obliegt auch dem Auftraggeber, die Überprüfung der Leistung auf ihre rechtliche, insbesondere wett-
bewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit durchzuführen. Die Weblynx De-
velopment OG ist nur zu einer Grobprüfung der rechtlichen Zulässigkeit verpflichtet.  
Die Weblynx Development OG haftet im Falle leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung einer allfälligen 
Warnpflicht gegenüber dem Kunden nicht für die rechtliche Zulässigkeit von Inhalten, wenn diese vom 
Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden. 
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11.6 Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich verändert 
werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch die Weblynx Development OG. 

11.7 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber der 
Weblynx Development OG gemäß § 933b Abs. 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Leistung. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleis-
tungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung der Mangelhaftigkeit 
gem. § 924 ABGB wird ausgeschlossen.  

 
12. Haftung und Produkthaftung 

12.1 Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens; jedenfalls 
aber nach drei Jahren ab der Verletzungshandlung der Weblynx Development OG. Schadenersatzan-
sprüche sind der Höhe nach mit dem Netto-Auftragswert begrenzt. 

12.2 Die Weblynx Development OG übernimmt keine Haftung für Datenverlust. Sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart wurde, ist der Auftraggeber selbst für eine Datensicherung verantwortlich. 

 
13. Datenschutz 

Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Firmenbuchnummer, An-
sprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Bankverbindungen, UID-Nummer, zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie 
zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Refe-
renzhinweis) automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden.  

 
14. Geheimhaltung 

Die Weblynx Development OG verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller Kenntnisse über geschäftliche 
Angelegenheiten sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die vom Auftraggeber zur Leistungserbrin-
gung zur Verfügung gestellt werden. 
Weiters ist die Weblynx Development OG berechtigt, ihm anvertraute personenbezogene Daten des 
Auftraggebers im Rahmen der Geschäftsverbindung zu verarbeiten und Projekte zu referenzieren. 

 
15. Loyalität 

Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Be-
schäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet haben, 
des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des 
Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Scha-
denersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 

 
16. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

16.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Weblynx Development OG. 

16.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Weblynx Development OG und dem Kunden ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der Weblynx 
Development OG sachlich zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist die Weblynx Develop-
ment OG berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. 

16.3  Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Be-
zeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

 


